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Betreiber von WaschstraBen miussen ihre Kunden darauf hinweisen, dass bei neueren
Automatikfahrzeugen die Ziindung eingeschaltet bleiben muss, damit die Parksperre
nicht die Rader blockiert. Ansonsten haften die Betreiber fiir entstehende Schaden.
Dies hat laut D.A.S. Rechtsschutz Leistungs-GmbH (D.A.S. Leistungsservice) das
Amtsgericht Miinchen entschieden. AG Miinchen, Az. 213 C 9522/16

Hintergrundinformation:

Immer wieder kommt es zu Rechtsstreitigkeiten, weil Fahrzeuge in Waschanlagen Schaden
erleiden. Ob der Betreiber fir den Schaden haftet, kommt auf die Ursache an: War es eine vom
Betreiber verschuldete Fehlfunktion der Anlage oder war es ein Bedienungsfehler des
Autofahrers? Die Betreiber versuchen oft, ihre Haftung durch ausgehangte , Allgemeine
Geschaftsbedingungen” zu begrenzen. Sie haben allerdings auch bestimmte
Aufklarungspflichten, denn der Kunde muss wissen, wie er die Anlage richtig zu bedienen hat.
Der Fall: Ein MUnchner war mit seinem BMW X3 Automatik in eine WaschstraBe gefahren. Die
ausgehangten Bedienungshinweise wiesen die Kunden an, den Gang herauszunehmen, die
Automatik auf ,N“ zu stellen, die ZUndung auszuschalten sowie nicht zu lenken oder zu bremsen.
Wahrend der Wasche geriet das Auto vorne aus der Schleppkette und kollidierte mit einer Saule.
Auf das Hupen des Fahrers hin griff ein Mitarbeiter ein, stellte die Anlage ab und half, das Auto
wieder in die Spur zu bringen. Es sprang jedoch ein zweites Mal mit dem Vorderrad aus dem
Schleppmechanismus und kollidierte mit einem Teil der Waschanlage. Der Autofahrer verlangte
Schadenersatz fur seinen beschadigten rechten Kotfligel. Der Betreiber behauptete, der Fahrer
musse in der Anlage gelenkt oder gebremst haben. Das Urteil: Das Amtsgericht Minchen gab
nach Informationen des D.A.S. Leistungsservice dem Kunden Recht. Einem Sachverstandigen
zufolge war der Schaden durch ein Zusammenwirken mehrerer Umstande entstanden: Bei
ausgeschalteter Zindung blockiere bei modernen Automatikautos die automatische Parksperre
die Rader. Dazu komme, dass bei alteren Waschanlagen oft der Rollenabstand des
Schleppbandes zu kurz sei fur neuere Fahrzeuge mit ihrem immer langeren Radstand. Das
Zusammenwirken der Sicherheitsrolle und des zu kurzen Rollenabstandes mit den blockierten
Radern des Autos kdonne das Fahrzeug aus dem Schleppband heben. Dies sei hier offenbar
passiert. Das Gericht sah kein Verschulden des Kunden. Vielmehr hatte der Betreiber den Kunden
darauf hinweisen mussen, dass die Zundung bei neueren Automatikautos wahrend der
kompletten Wasche eingeschaltet bleiben musse.

Amtsgericht Minchen, Urteil vom 6. September 2018, Az. 213 C 9522/16

KONTAKT

D.A.S. Rechtsschutz Leistungs-GmbH
Media Relations

Dr. Claudia Wagner

Tel. 0211 477-2980
claudia.wagner@ergo.de

Seite1von1l


https://www.assekuranz-info-portal.de/

	Waschstraße: Aufklärungspflicht bei Automatikfahrzeugen - Zivilrecht

